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Das ist genau das was ich gesagt habe: Du siehst das nur unter pädagogischen
Gesichtspunkten. Nochmal: Das ist kein pädagogisches Problem, sondern ein therapeutisches.
WillG hat schon ein Beispiel ausgeführt, warum pädagogisches Wischiwaschi hier sogar
schaden kann. Die Teilkonferenz kann dem Schüler übrigens auch anbieten das Gespräch mit
dem Therapeuten, bzw. der Jugendhilfestelle zu suchen um mit denen Lösungen zu finden. Aber
wenn das abgelehnt wird (d.h. keine therapeutische Änderung in Sicht ist oder gar keine
therapeutische Hilfe in Anspruch genommen wird), dann kann man sich auf den Kopf stellen.

Das was du machst nennt man in der Psychologie coabhängiges Verhalten (in der Schule
zugegeben in einer eher milden Form). Dein Job ist es nicht irgendetwas zu decken oder dem
Schüler selbst zu helfen, dafür bist du nicht qualifiziert. Dein Job ist es ihm den Weg zu
sinnvoller Hilfe aufzuzeigen und wenn er diese nicht annehmen will, klarzustellen, dass du das
nicht mitmachen wirst und dich dann ggf. zurückzuziehen, ohne Anschuldigungen oder
ähnliches, sondern als schlichte, angekündigte Konsequenz. Im Schulfall heißt das dann eben
im Zweifel: Ausschulung.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/43110-sch%C3%BCler-wegen-unentschuldigter-fehlstunden-der-schule-
verweisen/?postID=394638#post394638

https://www.lehrerforen.de/thread/43110-sch%C3%BCler-wegen-unentschuldigter-fehlstunden-der-schule-verweisen/?postID=394638#post394638
https://www.lehrerforen.de/thread/43110-sch%C3%BCler-wegen-unentschuldigter-fehlstunden-der-schule-verweisen/?postID=394638#post394638

